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1. Einleitung  

Mit dem am 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Gute-KiTa-Gesetz unterstützt der Bund die Länder 
bis 2022 mit insgesamt 5,5 Milliarden Euro bei Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Qualität 
in der Kindertagesbetreuung und zur Entlastung der Eltern bei den Gebühren. Das Gesetz ist nach 
Ansicht der Bundesregierung ein wichtiger Baustein für eine verbesserte Kinderbetreuung überall 
in Deutschland.1 

Die Autorengruppe Bildungsberichterstattung analysiert in ihrem Bericht „Bildung in Deutsch-
land 2018“ auch die Situation im Bereich der frühkindlichen Erziehung und weist auf die Not-
wendigkeit zusätzlicher materieller und konzeptioneller Maßnahmen hin. Die Maßnahmen um-
fassen sowohl die Rekrutierung von zusätzlichem Personal als auch die Verbesserung der Quali-
tät der frühkindlichen Erziehung. 

Die Autorengruppe stellt fest, dass heutzutage für die meisten Kinder der Übergang in eine fami-
lienergänzende, institutionalisierte Betreuung zwischen dem 1. und dem 3. Lebensjahr erfolgt.  

Sie sind allerdings der Ansicht, dass der fundamentale Bedeutungszuwachs der öffentlichen U3-
Bildung auf der konzeptionell-inhaltlichen Ebene zu wenig bildungspolitische Resonanz erzeugt 
hat und daher noch deutlicher geklärt werden müsste, welche Bildungsidee jenseits schulischer 
Bildung der frühen Bildung zugrunde gelegt und welche lebensweltlichen Bildungsziele in die-
ser Phase verfolgt werden sollten.  

In den letzten zwei Jahren wurden die Fachdebatten vorrangig von drei Themen beherrscht: den 
anhaltend hohen Ausbauerfordernissen, dem sich vielerorts abzeichnenden Fachkräftebedarf so-
wie den Bemühungen um Qualitätsverbesserungen im System der Kindertagesbetreuung. 

Dabei sei festzustellen, dass sich der Ausbau zwar weiter beschleunigt hat, aber aufgrund inzwi-
schen wieder gestiegene Geburtenzahlen nicht zu einem Anstieg der Bildungsbeteiligungsquote 
geführt und somit zu einem zusätzlichen Bedarf sowohl an U3-Plätzen als auch an Plätzen für 
Kinder ab 3 geführt habe. Zusätzlich zur demografischen Entwicklung müsse auch auf die ver-
stärkte Zuwanderung von Schutz- und Asylsuchenden in den Jahren 2015/16 reagiert werden. 

Mit mehr als 600.000 pädagogisch Beschäftigten in der gesamten Kindertagesbetreuung sei ein 
neuer Höchststand erreicht worden. Gleichwohl stelle das Problem des steigenden Fachkräftebe-
darfs eine gravierende Herausforderung für den weiteren quantitativen wie qualitativen Ausbau 
dar, selbst wenn man nur den Ausbaustand halten und den rechtlich zugesicherten Elternbedarf 
erfüllen wolle.2 

                                     

1 Vergleiche: BMFSFJ (2019). Ein großer gemeinsamer Schritt. https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/kin-
derbetreuung/mehr-qualitaet-in-der-fruehen-bildung/das-gute-kita-gesetz/mehr-qualitaet-und-weniger-gebueh-
ren/das-gute-kita-gesetz--fuer-gute-kitas-bundesweit/128214 

2 Vergleiche: KMK; BMBF; WBV (2018). Autorengruppe Bildungsberichterstattung. Bildung in Deutschland 2018. 
Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Wirkungen und Erträgen von Bildung, Seite 84. 
https://www.bildungsbericht.de/de/bildungsberichte-seit-2006/bildungsbericht-2018/pdf-bildungsbericht-
2018/bildungsbericht-2018.pdf 
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„Mit der Umsetzung der angestrebten Qualitätsverbesserungen würde sich dieser Bedarf um bis 
zu 270.000 weitere Fachkräfte erhöhen. Trotz der im letzten Jahrzehnt erreichten deutlichen Aus-
weitung der Ausbildungskapazitäten wird die absehbare Zahl der Absolventinnen und Absolven-
ten einschlägiger Ausbildungen nicht ausreichen, um diesen Bedarf zu decken, sodass ein Fehl-
bedarf von bis zu rund 309.000 Fachkräften entstehen kann. 

Seit geraumer Zeit werden daher unterschiedliche Wege beschritten, um den Fachkräftebedarf zu 
erfüllen. Nicht alle dieser Wege sind gleichermaßen erfolgreich. So hat sich etwa die Hoffnung, 
in der frühen Bildung einen nennenswerten Impuls durch akademisch ausgebildete Fachkräfte 
zu schaffen, bislang nicht erfüllt; die Bilanz ist hier ernüchternd. Die Quote der Akademisierung 
ist - unter den gegebenen Beschäftigungsbedingungen und Verdienstmöglichkeiten -  bis heute 
über 5% nicht hinausgekommen. 

Ein höheres Potenzial könnte die Eröffnung neuer Wege in die Fachkraftausbildung haben. In 
den letzten Jahren wurden verschiedene praxisintegrierte, verkürzte und vergütete Ausbildungs-
formate erprobt, um die Ausbildung zu frühpädagogischen Fachkräften attraktiver zu gestalten 
und neue Zielgruppen anzusprechen. Im Blick sind etwa Formate des Quereinstiegs und eine 
verbesserte Rekrutierung von Männern sowie Fachkräften aus dem Ausland.“3 

2. Pädagogisches Personal in der frühen Bildung 

„Der Ausbau der Kindertagesbetreuungsangebote sowie die erhöhten Anforderungen, die an die 
frühen Bildungsangebote gestellt werden, haben vor allem im vergangenen Jahrzehnt zu einem 
enormen Wachstum des Personals in der Kindertagesbetreuung beigetragen. Geburtenanstiege, 
Zuwanderung, noch nicht erfüllte Elternwünsche sowie die in Politik, Fachpraxis und Wissen-
schaft geforderten Qualitätsverbesserungen tragen dazu bei, dass auch in den kommenden Jahren 
ein weiterer Bedarf an zusätzlichem Personal zu erwarten ist.“4 

2.1. Entwicklung des pädagogischen Personals 

„Im März 2017 waren 600.153 Personen in Kindertageseinrichtungen pädagogisch tätig oder als 
Tagespflegepersonen beschäftigt (Abb. C4-1). Damit hat sich das pädagogische Personal in der 
Kindertagesbetreuung seit Mitte der 1990er Jahre, und damit seit dem Beginn des Rechtsan-
spruchs ab 3 Jahren auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung, weit mehr als verdoppelt. Be-
sonders stark war dieser Anstieg in der Zeit des Ausbaus der Angebote für unter 3-Jährige. Allein 
innerhalb dieser 11 Jahre kamen bundesweit mehr als 252.000 pädagogisch Tätige hinzu. 

                                     

3 Ebenda: Seite 85f. 

4 Ebenda: Seite 77. 
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Das pädagogisch tätige Personal in Kindertageseinrichtungen ist mit mehr als 556.000 Personen 
seit jeher deutlich stärker vertreten als die Kindertagespflege mit knapp 44.000 Personen. Zwar 
lässt sich seit 2006 in beiden Gruppen ein verhältnismäßig starker Zuwachs beobachten, dieser 
fiel aber bei den pädagogisch Tätigen in Kindertageseinrichtungen mit einer Zunahme um rund 
75% höher aus als bei den Tagespflegepersonen, deren Anzahl auf einem deutlich niedrigeren 
Niveau um 44% gestiegen ist.“5 

2.2. Qualifikation des Personals 

„Neben der Anzahl der in der Kindertagesbetreuung tätigen Personen hat auch deren Qualifika-
tion einen wichtigen Einfluss auf die Qualität der Angebote. Daher müssen nicht nur genügend 
Personen zur Verfügung stehen, vielmehr bedarf es auch einer entsprechenden beruflichen Quali-
fikation bei den Berufseinsteigenden, um das Qualifikationsniveau in der Kindertagesbetreuung 
zu halten. 

70 % des pädagogisch tätigen Personals in Kindertageseinrichtungen sind ausgebildete Erziehe-
rinnen oder Erzieher. Daneben fällt auf, dass nur 5 % der pädagogisch Tätigen einschlägig akade-
misch qualifiziert sind, während 13 % über eine Ausbildung als Kinderpflegerin oder Kinder-
pfleger und damit über eine einschlägige Qualifikation auf Berufsfachschulniveau verfügen. Im 
Ergebnis können also rund 9 von 10 pädagogisch Tätigen in Kindertageseinrichtungen eine ein-
schlägige Qualifikation vorweisen. Seit 2007 zeigen sich dabei keine Veränderungen; trotz des 
starken Ausbaus konnte das bisherige Qualifikationsniveau gehalten werden. 

Eine Verbesserung des Qualifikationsniveaus zeigt sich bei der Kindertagespflege, die im Ver-
gleich zum pädagogischen Personal in Kindertageseinrichtungen jedoch an deutlich geringere 
qualifikatorische Voraussetzungen gebunden ist und erwartungsgemäß geringer ausfällt. Im März 

                                     

5 Ebenda. 
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2017 waren 31 % der Tagespflegepersonen fachlich einschlägig ausgebildet und haben teilweise 
zugleich an einem Qualifizierungskurs zur Kindertagespflege teilgenommen. Weitere 54 % haben 
nur einen Qualifizierungskurs im Umfang von mindestens 160 Stunden absolviert, der inzwi-
schen als Mindeststandard für die Tagespflege gilt. Damit ist zwar der Anteil der Kindertagespfle-
gepersonen mit einer fachpädagogischen Ausbildung seit 2007 leicht zurückgegangen. Allerdings 
ist der Anteil mit einem entsprechenden Qualifizierungskurs im gleichen Zeitraum von 8 % um 
46 Prozentpunkte gestiegen.“6 

2.3. Altersstruktur des Personals 

„Die Alterszusammensetzung des Personals gibt Aufschluss über 2 Aspekte: Sie weist erstens da-
rauf hin, welche Altersgruppen neu in die Einrichtungen einmünden, und gibt zweitens Auf-
schluss über die Größenordnung des Personals, das in absehbarer Zeit altersbedingt aus dem Ar-
beitsfeld ausscheiden wird und ersetzt werden muss. 

In allen Altersgruppen ist die Anzahl der pädagogisch Tätigen seit 2006 gestiegen. Die höchsten 
Zuwächse sind bei den 20- bis 34-Jährigen sowie bei den 50-bis 64-Jährigen zu beobachten. Damit 
wird deutlich, dass auf der einen Seite neu Ausgebildete verstärkt in Kindertageseinrichtungen 
arbeiten, auf der anderen Seite aber auch Frauen nach der Familienphase verstärkt in den Beruf 
zurückgekehrt sind sowie ältere Fachkräfte länger im Beruf bleiben. Mit diesem Anstieg der Älte-
ren wird auch ein Beitrag zur Deckung der Personalmehrbedarfe geleistet. Gleichzeitig verändert 
sich jedoch die Altersstruktur des pädagogisch tätigen Personals in Einrichtungen hin zu einem 
höheren Anteil an älterem Personal, der aber immer noch geringer ist als in anderen Bereichen 
des Bildungssystems. Mittlerweile sind 17 % der pädagogisch Tätigen mindestens 55 Jahre alt 
und müssen innerhalb der nächsten 10 Jahre ersetzt werden. Diese Situation ist in Oststärker als 
in Westdeutschland zu beobachten. Schätzungen gehen davon aus, dass bis 2025 allein mehr als 
100.000 Personen bundesweit aufgrund des Eintritts in die Rente ersetzt werden müssen. Darüber 
hinaus wird angenommen, dass zusätzlich mehr als 71.000 pädagogisch Tätige das Berufsfeld aus 
gesundheitlichen oder weiteren Gründen vorzeitig verlassen werden. In der Kindertagespflege 
deuten sich 2 Entwicklungen an: Die Anzahl junger Tagespflegepersonen ist seit 2006 zurückge-
gangen, gleichzeitig ist die Anzahl der ab 30-Jährigen gestiegen. 

Damit wird deutlich, dass es sich bei der Kindertagespflege verstärkt um eine längere berufliche 
Tätigkeit handelt. Insofern dient die Tagespflege nicht nur als Zuverdienstquelle während der 
Familienphase, sondern wird auch für Ältere als Berufsfeld lukrativ, da der Anteil der 55jährigen 
und älteren Tagespflegepersonen zwischen 2006 und 2017 deutlich von 13 auf 25% gestiegen ist. 
Infolgedessen ist davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren auch eine relevante Anzahl 
von Tagespflegepersonen altersbedingt aus dem Arbeitsfeld ausscheiden wird und ersetzt werden 
muss.“7 

                                     

6 Ebenda: Seite 78. 

7 Ebenda: Seite 78f. 
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2.4. Beschäftigungsumfang 

„Neben dem zahlenmäßigen Anstieg der pädagogisch Tätigen kann auch die Ausweitung von Be-
schäftigungsumfängen zur Deckung der Personalbedarfe beitragen. Für Westdeutschland zeigen 
sich dafür weiterhin keine Anzeichen; seit 2007 liegt der Anteil der Vollzeitbeschäftigten kon-
stant zwischen 43 und 45%. 

Immerhin jede 3. pädagogisch tätige Person ist halbtags mit 19 bis 31 Wochenstunden beschäf-
tigt; zudem ist jede 10. pädagogisch tätige Person mit weniger als 19 Wochenstunden beschäftigt. 

In Ostdeutschland ist es seit 2007 hingegen zu einer Ausweitung des Beschäftigungsumfangs ge-
kommen. Waren damals noch 24% der pädagogisch Tätigen vollzeittätig, trifft dies heute auf 
33% zu; und auch die Anzahl der Personen mit vollzeitnahen Stellen zwischen 32 und unter 
38,5 Wochenstunden ist im gleichen Zeitraum von 33 auf 38% gestiegen. Hingegen sind die An-
teile der pädagogisch Tätigen mit Halbtagsstellen deutlich zurückgegangen. Keine Bedeutung hat 
in Ostdeutschland mit 3% das Personal mit weniger als 19 Wochenstunden. 

Damit wird deutlich, dass weiterhin keine Ausweitung von Beschäftigungsumfängen zur Erhö-
hung der Personalressourcen in Westdeutschland zu beobachten ist. In Ostdeutschland können 
auf diesem Weg maximal geringe Bedarfe gedeckt werden, was nur einen sehr kleinen Beitrag zur 
Schließung der erwarteten Personallücke leisten kann.“8 

2.5. Personalschlüssel 

„Der Personalschlüssel gilt als ein Kriterium der Strukturqualität in der Kindertagesbetreuung. 
Dabei werden seit einiger Zeit Verbesserungen gefordert und beispielsweise durch Gesetzesvor-
haben wie das geplante KiTa-Qualitätsentwicklungsgesetz9 angestrebt. Bereits in den vergange-
nen Jahren ließen sich in diesem Bereich Fortschritte erzielen. Allerdings sind seit 2014 nur noch 
geringfügige Verbesserungen erkennbar, sodass der Personalschlüssel in Gruppen für Kinder un-
ter 3 Jahren bundesweit weiterhin bei 1 zu 4,0 liegt, was bedeutet, dass rechnerisch eine vollzeit-
tätige Person für 4 ganztagsbetreute Kinder zuständig ist. 

In Gruppen für Kinder zwischen 3 Jahren und dem Schuleintritt lag der Personalschlüssel zuletzt 
bei 1 zu 8,5. Die großen Unterschiede zwischen West-und Ostdeutschland wie auch zwischen 
den Ländern bestehen nach wie vor. Dabei reicht beispielsweise die Spanne in Gruppen für unter 
3-Jährige von 1 zu 3,0 in Baden-Württemberg bis zu 1 zu 5,9 in Sachsen, sodass Kinder entspre-
chend ihrem Wohnort ganz unterschiedliche Bedingungen hinsichtlich der Personalausstattung 
vorfinden. 

                                     

8 Ebenda: Seite 79. 

9 Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung. Bekanntmachung 
vom 26.11.2019 - Bundesgesetzblatt Teil I 2019, Nr. 43 02.12.2019 1868. Inkrafttreten: 01.01.2019. 
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Ebenda: Seite 80. 

Darüber hinaus wird der Personaleinsatz mit steigendem Anteil von Kindern mit erhöhten För-
derbedarfen in der Gruppe erhöht. Das ist sowohl für Gruppen mit steigenden Anteilen an Kin-
dern mit Behinderung, die Eingliederungshilfe erhalten, als auch in Gruppen mit steigenden An-
teilen an Kindern, die zu Hause vorrangig nicht Deutsch sprechen, zu beobachten. 

Für die Kindertagespflege ist weiterhin ein Trend zur Ausweitung der Anzahl der betreuten Kin-
der pro Tagespflegeperson zu beobachten. 2017 betreuten Kindertagespflegepersonen im Schnitt 
3,7 Kinder, während gut ein Jahrzehnt zuvor Tagespflegepersonen durchschnittlich nur für 2,0 
Kinder zuständig waren. Zwischen den Ländern schwankt dies – zwar nicht so stark wie der Per-
sonalschlüssel in Kindertageseinrichtungen, aber dennoch deutlich – zwischen 3,1 in Rheinland-
Pfalz und 4,5 in Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein.“ 10 

2.6. Personalangebot und -bedarf 

„Mit dem Wachstum des Berufsfeldes der Kindertagesbetreuung lässt sich auch ein Anstieg der 
entsprechenden Ausbildungszahlen beobachten. So werden immer mehr Erzieherinnen und Er-
zieher in immer mehr Fachschulen und Fachakademien für Sozialpädagogik ausgebildet und 
schließen diese erfolgreich ab. Da die Anzahl der Anfängerinnen und Anfänger einer solchen 
Ausbildung in den letzten Jahren jedoch nicht mehr nennenswert erhöht werden konnte, ist da-
von auszugehen, dass sich die Anzahl der neu ausgebildeten Erzieherinnen und Erzieher ab 2016 
vorerst nicht mehr erhöhen wird. Aus den beschriebenen Faktoren, die bei einer Abschätzung 
zukünftiger Personalbedarfe zu berücksichtigen sind, ergibt sich – bei in etwa gleichbleibenden 

                                     

10 KMK; BMBF; WBV (2018).: Seite 79f. Zur Entwicklung des Personalschlüssels im Bereich der frühkindlichen 
Erziehung vergleiche auch das Ländermonitoring der Bertelmann Stiftung unter: https://www.laendermoni-
tor.de/de/startseite/. 
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Ausbildungszahlen – eine Personallücke bis 2025 von mindestens 39.000 Personen (Abb. C4-3); 
dieser Personalbedarf könnte aufgrund des noch nicht eingerechneten hohen Geburtenanstiegs 
im Jahr 2016 um bis zu 27.000 Personen steigen. Sollten zudem qualitative Verbesserungen der 
Personalausstattung z. B. für Kinder mit erhöhten Förderbedarfen umgesetzt werden, kann der 
Fehlbedarf um weitere bis zu 270.000 Personen steigen, sodass eine Personallücke von bis zu 
309.000 Fachkräften bis 2025 entstehen kann. Dabei handelt es sich allerdings um rechnerische 
Deckungsgrößen, da nicht gewährleistet ist, dass das ausgebildete Personal ortsunabhängig ver-
fügbar ist.“11 

 

Ebenda: Seite 81. 

„Damit wird deutlich, dass die gegenwärtigen Ausbildungskapazitäten zur Deckung der zukünfti-
gen Personalbedarfe nicht ausreichen werden, sodass weiter gehende Überlegungen angestellt 
werden müssen, wie sich Fachkräfte gewinnen lassen. Kaum Potenzial für die Deckung der Per-
sonalbedarfe dürften die Strategien bieten, Beschäftigungsumfänge zu erhöhen, da diese vielfach 
den gewünschten Umfängen entsprechen. Unklar ist, welche Bedeutung die Berufsrückkehr im 
Lichte der stillen Reserve und der Abwanderung aus dem Berufsfeld hat. Vor diesem Hinter-
grund testen einige Länder bereits andere Ausbildungsformate, wie berufsbegleitende und praxis-
integrierte Ausbildungen. Weitere Möglichkeiten sind die Einführung von Ausbildungsvergütun-
gen, eine verstärkte Anerkennung im Ausland erworbener Abschlüsse und damit verbunden eine 
Steigerung des Anteils an Migrantinnen und Migranten. Schließlich wird auch zu prüfen sein, 
welchen Beitrag eine Erhöhung von Quereinstiegen sowie von fachnahen Ausbildungen zur Re-

                                     

11 Ebenda: Seite 80. 
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duzierung der Personalbedarfe leisten kann. Nicht zuletzt wird immer wieder gefordert, die Geh-
älter den anderen Arbeitsfeldern des Bildungswesens anzunähern, um die frühe Bildung zu ei-
nem attraktiveren, wettbewerbsfähigeren Arbeitsmarkt weiterzuentwickeln.“12 

2.7. Personalausstattung in Ganztagsschulen und Horten 

„Für die Ganztagsschulen ist bislang nicht bekannt, wie viele und welche Fachkräfte neben den 
Lehrkräften in den außerunterrichtlichen Angeboten tätig sind. Dafür stehen weder entspre-
chende Statistiken zur Verfügung noch wurden in der Regel Mindeststandards formuliert. Im Un-
terschied dazu ist für die Angebote der Kinder-und Jugendhilfe für Schulkinder bekannt, dass im 
Jahr 2017 nahezu 38.000 Fachkräfte in Horten oder Hortgruppen pädagogisch tätig waren. Hinzu 
kommen noch jene mehr als 8.000 pädagogisch Tätigen in Gruppen, in denen sowohl Kindergar-
ten als auch Schulkinder betreut werden. 

In Ganztagsschulen lässt sich das Personal in 3 Gruppen unterteilen: in Lehrkräfte, die neben 
dem Unterricht auch in den Ganztagsbetrieb eingebunden sind, in weitere, nichtunterrichtende 
pädagogisch Tätige sowie in ehrenamtlich Engagierte. Nach der Schulleitungsbefragung in StEG13 
2015 sind akademisch qualifizierte Lehrkräfte bundesweit in mehr als 4 von 5 Ganztagsgrund-
schulen in den Ganztagsbetrieb eingebunden. Das weitere pädagogische Personal, das in 92% der 
Ganztagsgrundschulen eingesetzt wird, ist viel heterogener. Darüber hinaus ist aus der für Nord-
rhein-Westfalen repräsentativen BiGa-Studie14 bekannt, dass sowohl fachlich einschlägige Fach-
kräfte wie Erzieherinnen und Erzieher sowie akademisch qualifizierte Pädagoginnen und Pädago-
gen unterschiedlicher Ausrichtung als auch Personen ohne pädagogische Qualifikation im Ganz-
tagsbetrieb tätig sind. Allerdings sind auch Ehrenamtliche eingebunden, über deren Qualifikation 
keine Informationen vorliegen. 

Das pädagogisch tätige Personal in der Hortbetreuung ist mit 89% mehrheitlich fachlich einschlä-
gig qualifiziert. Allerdings haben dort lediglich 9% einen fachlich einschlägigen akademischen 
Abschluss. 

Aufgrund der demografischen Entwicklung, der noch nicht erfüllten Elternwünsche und der zu 
erwartenden Einführung eines Rechtsanspruchs ergeben aktuelle Schätzungen bis zum Jahr 2025 
einen zusätzlichen Personalbedarf für Ganztagsangebote im Grundschulalter von bundesweit 
zwischen 20.000 und 42.000 Fachkräften. Hierbei wird sich auch weiterhin die Frage stellen, 

                                     

12 Ebenda. 

13 Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen. 

14 Die Bildungsberichterstattung Ganztagsschule NRW (BiGa NRW) ist eine empirische Dauerbeobachtung der 
Ganztagsschulen in Nordrhein-Westfalen im Auftrag der Landesregierung. Hier werden seit 2010 Ganztagsschu-
len im Primarbereich und in der Sekundarstufe I untersucht, was zu ihrer qualitativen Weiterentwicklung bei-
tragen soll. Dabei werden sowohl quantitative als auch qualitative Daten erhoben. Ziel ist es, kontinuierlich ver-
fügbare Basisinformationen, konzeptionelle Entwicklungstrends und aktuelle Bedarfsdynamiken über alle 
Schulformen hinweg zu dokumentieren und für die Praxis aufzubereiten. 
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welche Qualifikationen diese Fachkräfte mitbringen sollten, damit Qualitätsstandards gehalten 
oder ausgeweitet werden können.“15 

2.8. Freistellung von Leitungskräften in Kindertageseinrichtungen 

Im Jahr 2017 veröffentlichte die Bertelsmann Stiftung ein umfangreiches Gutachten über die Lei-
tungskräfte in Kindertageseinrichtungen. Die Studie vergleicht eine Vielzahl quantitativer und 
soziodemografischen Merkmale der Leitungskräfte sowohl im Bundes- als auch im Bundeslän-
dervergleich. Hintergrund der umfangreichen Studie war die Fragestellung, ob und in wieweit 
die Wahrnehmung von Leitungsfunktionen in Kindertageseinrichtungen eine Freistellung dieser 
Leitungskräfte rechtfertigt. Die zentralen Ergebnisse der Expertise werden nachfolgend wie folgt 
dargestellt: 

„Am 1. März 2016 gab es in Deutschland 52.743 Leitungskräfte in Kindertageseinrichtungen, die 
nach Angaben der amtlichen Statistik über Zeitressourcen für ihre Leitungsaufgaben verfügen. 
Nur knapp 42 % von ihnen können sich mit dem vollen Umfang ihrer Arbeitszeit den Leitungs-
aufgaben widmen. Entsprechend hat mit gut 58 % die Mehrzahl der Leitungskräfte noch mindes-
tens einen weiteren Aufgabenbereich. Bei ihnen überwiegt wiederum der Anteil derjenigen, die 
ihre Leitungsaufgaben nur ´nebenbei`, d. h. mit einem zeitlich geringeren Anteil ihrer Gesamtar-
beitszeit, ausführen können; diese Fachkräfte machen 40,5 % aller Leitungskräfte aus. Knapp 
18 % aller Leitungskräfte dagegen sind zwar noch in einem anderen Arbeitsbereich tätig, können 
sich aber hauptsächlich ihren Leitungsaufgaben widmen. 

Diese in der Summe fast 31.000 Leitungskräfte, die mindestens noch in einem weiteren Arbeits-
bereich tätig sind, nehmen neben den Leitungsaufgaben hauptsächlich gruppenpädagogische 
Aufgaben wahr. Sehr selten zeigen sich andere Aufgabenprofile wie ´Leitung plus Förderung von 
Kindern mit besonderen Bedarfslagen` sowie ´Leitung plus Verwaltung`, diese machen jeweils 
nur 2,0 % bzw. 0,7 % der Leitungskräfte aus, die in einem weiteren Arbeitsbereich tätig sind. 

Betrachtet man die soziodemografischen Merkmale der Leitungskräfte näher, so zeigt sich, dass 
das Arbeitsgebiet ´Leitung von Kindertageseinrichtungen` durchgängig von Frauen dominiert 
wird. Hier fallen allerdings zwei Besonderheiten auf: Unter den Leitungskräften ist der Männer-
anteil höher als der entsprechende Anteil unter den anderen pädagogisch Tätigen in Kindertages-
einrichtungen. Ebenso gilt, wie bereits angeführt: Je höher der Anteil für Leitungsaufgaben am 
Beschäftigungsumfang ist, desto höher ist auch der Männeranteil. Darüber hinaus wird deutlich, 
dass Kindertageseinrichtungen in aller Regel von älteren Fachkräften geleitet werden: Über die 
Hälfte der Leitungskräfte ist älter als 50 Jahre. Junge Leitungskräfte unter 30 Jahren sind dagegen 
die Ausnahme. Schließlich ist auch festzuhalten, dass das Leitungspersonal in Kindertagesein-
richtungen zwar niedriger qualifiziert als in vergleichbaren Einrichtungen ist, aber besser qualifi-
ziert ist als andere Tätige in Kitas. 

Bei genauerem Blick auf das Qualifikationsprofil der Leitungskräfte zeigt sich, dass neben dem 
aufgezeigten großen Anteil derjenigen mit Fachschulabschluss weitere gut 16 % über einen fach-
lich einschlägigen Hochschulabschluss verfügen. Mit 0,3 % verschwindend gering ist der Anteil 

                                     

15 Ebenda: Seite 100. 
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der Leitungskräfte mit einem Berufsfachschulabschluss, andere, zum Teil nicht einschlägige Qua-
lifikationen weisen weiter knapp 2 % der Leitungskräfte auf. Auch wenn der Anteil der akade-
misch qualifizierten Leitungskräfte im Vergleich etwa zu Grundschulen oder anderen Einrichtun-
gen der Kinder- und Jugendhilfe gering ist, so zeigt sich doch, dass eine derartige Qualifikation 
die Chance erhöht, Leitungsaufgaben wahrnehmen zu können. Kombiniert mit Berufserfahrung, 
bedeutet dies beispielsweise, dass gut 40 % aller Tätigen in Kitas, die zur Altersgruppe der 45- 
bis unter 60-Jährigen gehören und einen akademischen Abschluss besitzen, Leitungsaufgaben 
wahrnehmen.“16 

„Prägend für das Arbeitsfeld Kindertagesbetreuung ist seit jeher der hohe Teilzeitanteil. Dies gilt 
in eingeschränktem Maße auch für die Leitungskräfte: Über 40 % von ihnen sind nicht vollzeitbe-
schäftigt. Gut 7 % der Leitungskräfte haben einen Arbeitsvertrag mit weniger als 21 Wochenar-
beitsstunden; dieser Wert ist eher unauffällig. Werden die Merkmale Beschäftigungsumfang und 
Leitung mit und ohne weiteren Arbeitsbereich zusammen betrachtet, zeigt sich das folgende Bild: 
Lediglich ein knappes Viertel aller Leitungskräfte ist sowohl vollzeitbeschäftigt als auch aus-
schließlich mit Leitungsaufgaben betraut. Mit gut einem Drittel (knapp 35 %) ist sehr viel häufi-
ger die Kombination Vollzeitstelle bei gleichzeitiger Aufgabenteilung zwischen Leitung und wei-
terem Arbeitsbereich anzutreffen. 

Vor dem Hintergrund der eingangs skizzierten grundsätzlichen Homogenität zeigt sich so eine 
enorme Bandbreite dessen, wie sich die Leitungskräfte charakterisieren lassen. Um hier der Ge-
fahr der Unübersichtlichkeit zu entgehen, wurde anhand ausgewählter Merkmal eine Systemati-
sierung der Leitungskräfte durch eine Clusteranalyse vorgenommen. 

Dadurch wurde deutlich, dass es einen Unterschied macht, ob eine Leitungskraft 

- über einen Fachschulabschluss oder einen anderen Abschluss verfügt,  

- vergleichsweise jung oder alt ist, 

- über einen hohen oder einen niedrigen Leitungsanteil an der Gesamtarbeitszeit verfügt. 

Auf der Basis solcher Differenzierungen werden komplexe Zusammenhänge zwischen dem Alter, 
dem Geschlecht, der Qualifikation und den individuellen Leitungsressourcen sichtbar. So gibt es 
beispielsweise eine Gruppe von Leitungskräften, die sich dadurch auszeichnet, dass sie ver-
gleichsweise jung ist, über einen Fachschulabschluss verfügt und einen hohen Leitungsanteil 
aufweist. Auf der anderen Seite steht eine Gruppe von Leitungskräften, die - vergleichsweise - alt 
ist und ebenfalls über einen Fachschulabschluss verfügt, aber zugleich nur einen geringen Lei-
tungsanteil hat. Weiterhin wird deutlich, dass sich solche Gruppen nicht gleichmäßig auf die 
Länder verteilen: Während die erstgenannte Gruppe vergleichsweise stark in Ländern wie Nord-
rhein-Westfalen, Saarland und Rheinland-Pfalz vertreten ist, ist die zweitgenannte Gruppe häufig 
in den Südländern Bayern und Baden-Württemberg sowie in den Ostländern Sachsen-Anhalt 

                                     

16 Lange, Jens (2017). Bertelsmann Stiftung: Leitung von Kindertageseinrichtungen. Eine Bestandsaufnahme von 
Leitungskräften und Leitungsstrukturen in Deutschland. Gütersloh 2017. https://www.gew-thueringen.de/in-
dex.php?eID=dumpFile&t=f&f=53245&token=da4593d6713063986b66d6a13deb515f37b46f57&sdown-
load=&n=Leitung_von_Kindertageseinrichtungen_Bertelsmann_2017.pdf 
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und Brandenburg zu finden. Vor dem Hintergrund dieser und weiterer aufgezeigter Parallelitäten 
kann primär weiterer Forschungsbedarf zu den Zusammenhängen von soziodemografischen 
Merkmalen und regionaler Verortung festgestellt werden. 

Werden – Perspektivwechsel hin zu den Kitas - deren jeweiligen Leitungsprofile in den Fokus 
gerückt, so zeigt sich, dass mit 47 % ein Großteil der Kitas von einer Leitungskraft geleitet wird, 
die nur mit einem Teil ihrer Arbeitszeit Leitungsaufgaben wahrnimmt. Ein knappes Drittel der 
Kitas kann indes auf eine Leitungskraft zugreifen, die sich vollständig den Leitungsaufgaben wid-
men kann, weitere 8 % werden von einem Team geleitet, und ein Anteil von knapp 13 % verfügt 
über keine zeitlichen Ressourcen für Leitungsaufgaben. Bei der letztgenannten Gruppe von Kitas 
schwankt der Anteil zwischen den Ländern in erheblichem Maße; er ist aber zugleich davon ab-
hängig, wie groß die jeweilige KiTa ist und in welcher Trägerschaft sie sich befindet. 

So liegt der Anteil der Kitas ohne Zeitressourcen in Bremen mit knapp 31 % um ein Dreißigfa-
ches höher als in Thüringen, wo weniger als 1 % der Kitas keine Leitungsressourcen nachweisen. 
Zudem lässt sich feststellen: Während lediglich 4 % der großen Kitas nicht auf zeitliche Leitungs-
ressourcen zurückgreifen können, ist dies bei den kleinen Kitas mit 23 % ein fast sechsmal so 
großer Anteil. Ganz ähnliche Spannweiten zeigen sich bei den Trägern: Bei den Kitas, die von 
Elterninitiativen getragen werden, ist der entsprechende Anteil (knapp 30 %) um ein mehr als 
Fünffaches höher als bei Kitas in Trägerschaft der AWO (knapp 6 %). 

Mit Blick auf all diese Kitas ohne nachweisbare Zeitressourcen für Leitungsaufgaben bleibt die 
einfache Frage unbeantwortet, wer in diesen Einrichtungen die zweifelsfrei vorhandenen Lei-
tungsaufgaben auf Basis welcher Ressourcen bearbeitet. 

Der Anteil der Kitas mit einer Teamleitung ist mit 8 % nur gering; Kitas werden vergleichsweise 
oft von einem Team geleitet, wenn sie groß sind, wenn sie über eine vergleichsweise gute Lei-
tungsausstattung verfügen oder wenn sie sich spezifischen Herausforderungen stellen, wie der 
Inklusion. 

In einem letzten Schritt haben vergleichende Auswertungen zu den eingesetzten Leitungsstun-
den in den Kitas aufgezeigt, dass es - zuvörderst zwischen den Ländern - erhebliche Differenzen 
bei den Leitungsressourcen gibt. 

Die Länder unterscheiden sich einerseits durch die absolute Höhe der zur Verfügung stehenden 
Leitungsressourcen: In Hamburg werden mehr als doppelt so viel Zeitressourcen für Leitungsauf-
gaben eingesetzt wie in Bayern. Andererseits unterscheiden sie sich aber auch darin, wie homo-
gen die Leitungsressourcen zwischen den Kitas verteilt sind. Hier weist beispielsweise Bayern – 
wenn auch auf niedrigem Niveau – eine hohe Homogenität auf: 74 % aller Kitas verfügen über 
Leitungsressourcen im Umfang von mehr als null bis zu zwei Stunden pro pädagogisch Tätigem. 
Sehr heterogen wiederum ist hier Hamburg, wenn auch erwartungsgemäß auf hohem Niveau: Je-
weils ungefähr ein Viertel der Einrichtungen verfügt über mehr als zwei bis zu drei bzw. mehr als 
drei bis zu vier und mehr als vier Leitungsstunden.“17 

                                     

17 Ebenda: Seite 59f. 
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Der Autor der Studie kommt zu dem Schluss, dass die Zielsetzung, einem neuen Leitungsdiskurs 
eine empirische Grundlage anzubieten, ambivalent bleibt, da bereits vor über 20 Jahren festge-
stellt wurde, dass Leitungskräfte überwiegend Erzieherinnen sind, die über mehrjährige Berufser-
fahrung verfügen. Dies ist auch gegenwärtig der Fall, selbst wenn man einen geringfügig höheren 
Akademikeranteil konstatieren muss. 

„Das Qualifikationsprofil der KiTa-Leitungskräfte ist jedoch ein ganz ähnliches geblieben. So 
wäre zumindest zu prüfen, ob die Leitungskräfte trotz gleichbleibendem Ausbildungsweg dem 
geänderten - modernisierten - Anforderungs- und Aufgabenprofil gerecht werden können. Dies ist 
allerdings zunächst eine Frage an die Aus- und Weiterbildung frühpädagogischer Fachkräfte. Pa-
rallel dazu wäre eher aus einer strategischen Überlegung heraus zu prüfen, ob es Sach-angemes-
sen ist, die Position der Leitung einer KiTa mit einer bzw. einem Fachschulabsolventen oder -
absolventin zu besetzen, wenn vergleichbare Positionen wie zum Beispiel die Leitung einer 
Schule grundsätzlich von akademisch qualifiziertem Personal eingenommen werden. 

An diesem Beispiel kann verdeutlicht werden, wie die hier vorgenommene empirische Bilanz 
verstanden werden kann: Sie kann keine Antworten anbieten, welche Fachkräfte geeignet sind, 
Kindertageseinrichtungen zu leiten, sie kann nicht beziffern, wie viele Zeitressourcen für die Lei-
tung einer KiTa notwendig sind, und sie kann nicht benennen, welches Leitungsprofil angemes-
sen ist, eine moderne KiTa so zu leiten, dass sie ihrem Erziehungs-, Betreuungs- und Bildungs-
auftrag gerecht werden kann. Die vorliegende Bilanz kann bestenfalls Fragen generieren, die 
dann aber innerhalb des Leitungsdiskurses bearbeitet werden müssen. 

Dies sind Fragen wie: Sind die Leitungskräfte derzeit adäquat qualifiziert? Sind die vorgefunde-
nen Leitungsprofile der Einrichtungen angemessen? Sind die aufgezeigten zeitlichen Ressourcen 
für Leitungsaufgaben hinreichend? Wenn einige dieser Fragen mit Blick auf die hier präsentier-
ten Befunde im Diskurs um die Leitung von Kindertageseinrichtungen formuliert werden, hat 
diese Expertise ihr Ziel erreicht. (…) Zwei Ergebnisse sind hierbei besonders herausstechend:  

1. Für 13 % der Kindertageseinrichtungen wird angegeben, dass es dort keine Zeitressourcen für 
Leitung gibt. Auch wenn in Rechnung gestellt wird, dass sich darunter vielleicht einige Kitas be-
finden, in denen eine Leitungskraft in ihrem dritten Arbeitsbereich Leitungsaufgaben wahrnimmt 
und deshalb statistisch nicht sichtbar wird, oder einige Kitas eine Art der Kollektivleitung instal-
liert haben, bei der jeder Tätige in geringem, statistisch nicht sichtbarem Umfang Leitungsaufga-
ben wahrnimmt, bleibt eine Restgröße, die noch dazu deutlich zwischen den Ländern und den 
Trägern schwankt. Da es zweifelsfrei in diesen Kitas Leitungsaufgaben gibt, ist es zwingend gebo-
ten, dass auch hier eine Leitungskraft bzw. ein Leitungsteam ´den Rücken frei hat`, sprich, über 
Zeitressourcen verfügt, diese Leitungsaufgaben auch ausfüllen zu können. Unverständlich ist 
auch, dass insbesondere kleine Kitas davon betroffen sind, da zumindest im Fachdiskurs Kon-
sens dahingehend besteht, dass gerade kleine Kitas eine gewisse Grundausstattung (´Sockel`) mit 
Leitungsressourcen benötigen. Umgerechnet auf den hier diskutierten Indikator der Leitungszeit 
pro pädagogisch Tätigem würde dies bedeuten, dass in kleinen Kitas in Relation zum Personal im 
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Schnitt mehr Zeitressourcen notwendig sind als in größeren Kitas. Die Daten deuten aber auf ei-
nen genau umgekehrten Effekt hin, hat doch ein Anteil von 23 % der kleinen Einrichtungen 
keine Leitungsressourcen.“18 

„2. Es gibt keine empirischen Hinweise darauf, dass in Hamburg mehr als doppelt so viele Lei-
tungsaufgaben anfallen wie in Bayern. Ebenso gibt es keine empirischen Hinweise darauf, dass in 
Kitas, die von einem Team geleitet werden, mehr als das 2,5-Fache an Leitungsaufgaben anfällt 
wie in Kitas, in denen eine Leitungskraft nur mit einem kleinen Teil der Arbeitszeit Leitungsauf-
gaben wahrnimmt. 

Es kann durch die der Expertise zugrunde liegenden Daten nicht geklärt werden, wie viele Lei-
tungsressourcen grundsätzlich Sach-angemessen sind - es ist also nicht geklärt, ob beispielsweise 
die Leitungsressourcen in Hamburg hinreichend sind. Allerdings wird an Hand der vorliegenden 
Daten offenbar, dass es Differenzen bei der Höhe der zur Verfügung stehenden Leitungszeiten 
gibt, die sich nicht aus einem unterschiedlichen Bedarf heraus begründen lassen. Hier wird deut-
lich, dass es einer Prüfung der derzeitigen politischen Steuerung des Leitungsressourceneinsatzes 
bedarf; Ziel muss es sein, sowohl innerhalb von Ländern und Trägern als auch beispielsweise 
zwischen den Ländern zu einer gerechteren, d. h. Sach-angemesseneren Verteilung von Leitungs-
ressourcen zu kommen.“19 

Die Veröffentlichung der Studie wurde beispielsweise von der Gewerkschaft Erziehung und Wis-
senschaft zum Anlass genommen, Anpassungen bei der Freistellung für die Leitungstätigkeit in 
Kindertagesstätten zu fordern. So forderte z. B. die GEW Thüringen im Jahr 2017 das Bildungsmi-
nisterium in Thüringen auf, bei der Berechnung und Bemessung von Leitungstätigkeit nachzu-
bessern und erklärte: 

„Die Anpassungen bei der Freistellung für die Leitungstätigkeit in den Thüringer Kindertagesstät-
ten betrifft allein große Einrichtungen ab 100 Kinder. Das ist in Thüringen nur jede fünfte Kita. 
Diese haben aber schon bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine vollständig freigestellte Leiter*in. Sie 
profitieren, weil nun eine weitere*r Kolleg*in im Umfang von maximal einer halben Stelle für 
Leitungsaufgaben freigestellt werden kann. 

Für kleinere Einrichtungen unter 100 Kindern ändert sich nichts. Deren Leiter*in muss neben 
den umfänglichen und nur bedingt einrichtungsgrößenabhängigen Aufgaben weiterhin für die 
pädagogische Arbeit in den Gruppen zur Verfügung stehen. 

Die GEW hat in ihrer Stellungnahme zur Kita-Gesetz-Novellierung nachdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass 

- zum einen Leiter*innen von Einrichtungen ab 50 Kinder bereits freizustellen sind und 

                                     

18 Ebenda: Seite 60. 

19 Ebenda: Seite 61. 
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- zum zweiten die Kappungsgrenze vollständig entfallen muss (mit dem derzeitigen Vorschlag 
wird sie allein angehoben).“20 

3. Prognos-Studie „Zukunftsszenarien – Fachkräfte in der Frühen Bildung gewinnen und 
binden“ 

Die Prognos AG erstellte in Kooperation mit dem Institut für Demoskopie Allensbach die Studie 
„Zukunftsszenarien – Fachkräfte in der Frühen Bildung gewinnen und binden“, um den Fach-
kräftebedarf in der frühkindlichen Bildung zu ermitteln. 

„Für die Identifizierung der Bedarfe, Lücken und Potenziale in der Frühen Bildung wurden in 
dieser Studie vorhandene Daten fortgeschrieben, aktuelle Daten ermittelt und Annahmen zur 
Entwicklung des Fachkräftebedarfs und -potenzials präzisiert. Als wesentliche Einflussfaktoren 
einbezogen und quantifiziert wurden die Zahl und die Betreuungsquoten der Kinder, der Perso-
nalschlüssel sowie Neuzugänge und Abgänge bei den Fachkräften. (…) 

Sie gehen dabei aber erstmalig über das Jahr 2025 hinaus und zeigen die Entwicklungen bis zum 
Jahr 2030. Außerdem beruhen die vorgestellten Prognosen für den künftigen Fachkräftebedarf auf 
Berechnungen zum Bevölkerungsstand mit den Zahlen von 2017 und berücksichtigen neben den 
erhöhten Zuwanderungszahlen auch den Geburtenanstieg in den Jahren 2016 und 2017. Der ak-
tuelle und künftige Fachkräftebedarf wird differenziert für die Altersgruppen der Kinder unter 
drei Jahren (U3), von drei Jahren bis zum Schuleintritt (Ü3) und für Schulkinder bis zehneinhalb 
Jahre betrachtet. Ergebnisse auf Ebene der einzelnen Bundesländer, die vor dem Hintergrund un-
terschiedlicher Rahmenbedingungen wünschenswert wären, liegen mangels aktueller länderspe-
zifischer Bevölkerungsvorausberechnungen nicht vor.“21 

Aufgrund der Datenbasis zur Entwicklung der Geburtenraten, der Betreuungsquoten, der Perso-
nalschlüssel sowie der Neuzugänge und Abgänge an Fachkräften ergeben die Berechnungen der 
Prognos-Studie zur Fachkräftesituation in der Frühen Bildung Folgendes:  

„Bis zum Jahr 2025 (2030) werden insgesamt bis zu 372.000 (484.000) zusätzliche Fachkräfte in 
der Frühen Bildung (Erzieher*innen und Kindheitspädagog*innen) benötigt. Gemäß den Berech-
nungen werden jedoch nur bis zu 181.000 (285.000) Neuzugänge durch Absolvent*innen der ein-
schlägigen Ausbildungen und Studiengänge zur Verfügung stehen.  

Bis 2025 (2030) werden die erwarteten Neuzugänge demnach zwar ausreichen, um den Personal-
bedarf zu decken, der durch das Ausscheiden von Beschäftigten entstehen wird. Der Personalbe-
darf, der sich aus der demografischen Entwicklung, steigenden Betreuungsbedarfen und besseren 
Betreuungsschlüsseln (siehe Seite 6f.) ergeben wird, wird hingegen größtenteils nicht durch die 

                                     

20 Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Thüringen (2017). Mehr Kinder - mehr Arbeit? GEW fordert Freistel-
lung von Kita-Leiter*innen! https://www.gew-thueringen.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/mehr-kinder-
mehr-arbeit-gew-fordert-freistellung-von-kita-leiterinnen/ 

21 Prognos AG (2018). Zukunftsszenarien – Fachkräfte in der Frühen Bildung gewinnen und binden, Seite 2. 
https://www.bmfsfj.de/blob/131412/a0c3b93fcd6de48eedeb349a3c5d6532/prognos-studie-2018-data.pdf 
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erwarteten Neuzugänge kompensiert werden können. Die Personallücke in der Frühen Bildung 
wird demnach bis zum Jahr 2025 (2030) bis zu 191.000 (199.000) Erzieher*innen betragen. 

Der Mehrbedarf im Vergleich zu 2017 kommt dadurch zustande, dass bis zum Jahr 2025 (2030) 
rund 141.000 (252.000) Erzieher*innen altersbedingt oder aus anderen Gründen aus dem Beruf 
ausscheiden werden. Zusätzlich werden bis zu 58.000 (59.000) Erzieher*innen benötigt werden, 
um den demografisch bedingten Betreuungsbedarf decken zu können. 

Sollten zudem bisher nicht berücksichtigte Betreuungswünsche von Eltern zukünftig erfüllt wer-
den, würden bis 2025 (2030) nochmals bis zu 111.000 (111.000) zusätzliche Erzieher*innen ge-
braucht werden. Bei anhaltenden Verbesserungen der Personalschlüssel würden zudem zusätz-
lich bis zu 62.000 (62.000) Erzieher*innen benötigt werden. Die errechneten Maximalwerte wer-
den jeweils bis einschließlich 2025 erreicht werden, daher ergeben sich für 2030 keine weiteren 
Veränderungen.“22 

Die Studie ermittelte verschiedene Personengruppen und flankierende Maßnahmen, die potenti-
elle Fachkräfte zukünftig mobilisieren könnten und fasst ihre Ergebnisse zusammen. Allerdings 
gibt sie auch zu bedenken, dass bei der Interpretation der nachfolgenden Zahlen zu berücksichti-
gen sei, „dass aufgrund der Schnittmengen zwischen einzelnen Personengruppen die einzelnen 
Potenziale nicht aufsummiert werden können, da der Effekt der jeweiligen Maßnahme deutlich 
überschätzt werden würde.“23 

  

                                     

22 Ebenda: Seite 3. 

23 Ebenda: Seite 15. 



 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Dokumentation 
WD 8 - 3000 - 153/19 

Seite 19 

 

Ebenda: Seite 16. (VZÄ = Vollzeitäquivalente) 

 



 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Dokumentation 
WD 8 - 3000 - 153/19 

Seite 20 

Abschließend erklärt die Prognos-Studie, dass eine wirkungsorientierte Strategie zur Fachkräfte-
sicherung in der Frühen Bildung auf drei möglichen Ansätzen beruht. 

„Der erste Ansatz zielt darauf, durch die offensive Verbesserung von Ausbildungs- und Arbeits-
bedingungen die Berufe in der Frühen Bildung attraktiver zu machen. Dazu gehören eine vergü-
tete Ausbildung, eine angemessene Bezahlung bzw. tarifliche Eingruppierung der Erzieher*innen 
sowie anschlussfähige Weiterentwicklungs- und Karrieremöglichkeiten. Eine hohe Qualität der 
Bildungs- und Betreuungsarbeit trägt zu einer höheren Anerkennung des Berufes bei und steigert 
die Zufriedenheit der Erzieher*innen mit der eigenen Tätigkeit in der Frühen Bildung. 

Der zweite Ansatz zielt auf die Veränderung negativer Bedingungen, die einen Verbleib in der 
Ausbildung oder im Beruf gefährden. Dazu gehören u. a. Befristungen, eine hohe Arbeitsbelas-
tung und fehlende Alternativen zur Teilzeitbeschäftigung, um die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf zu erreichen. Eine gute Personalausstattung der jeweiligen Kinderbetreuungseinrichtung, 
mit der auch Urlaube und krankheitsbedingte Abwesenheiten aufgefangen werden können, sowie 
eine angemessene Fachkraft-Kind-Relation, die sowohl die direkte als auch die indirekte Betreu-
ungszeit (z. B. für Elterngespräche) berücksichtigt, sind Schlüsselmaßnahmen, um die Belastun-
gen und Beanspruchungen der Erzieher*innen zu reduzieren. 

Die ersten beiden strategischen Ansätze sind Grundbedingungen für das dritte Strategiefeld: die 
öffentlichkeitswirksame Imagesteigerung der Berufe in der Frühen Bildung, durch die Fachkräfte 
aus neuen Zielgruppen gewonnen werden können. 

Im Bereich der Ausbildung können die aufgezeigten Potenziale erreicht werden durch 

- die regelmäßige Vergütung der gesamten Ausbildungszeit sowie durch 
- die Evaluation und Anpassung der Zulassungsvoraussetzungen für Quereinstiege.  

Im Bereich der Arbeitsbedingungen lassen sich die aufgezeigten Potenziale erreichen durch 

- innovative Arbeitszeitgestaltung und Vereinbarkeitsangebote sowie durch Alternativen zur 
Teilzeit - dazu kann ein verbesserter Personalschlüssel beitragen -; 

- eine Sensibilisierung der Einrichtungs-Träger für die Chancen der befristeten Teilzeit und 
die Aufstockungswünsche von teilzeitbeschäftigten Fachkräften; 

- die Entwicklung von Fachkarrieren und die damit verbundene Eingruppierung in höhere 
Entgeltgruppen; 

- einfachere Anerkennungsverfahren nicht deutscher Berufsabschlüsse mit einschlägigen Qua-
lifikationen; 

- die gezielte Ansprache von Menschen mit Migrationshintergrund und Männern.“24 

 

 

                                     

24 Ebenda: Seite 17 
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4. Bundesprogramm Fachkräfteoffensive Erzieherinnen/Erzieher 

Ausgehend von der zukünftigen Personallücke im Bereich des frühkindlichen Erziehungswesens 
hat das BMFSFJ im Dezember 2019 ein Pilotprojekt gestartet, das die Ausbildung zum Erzieher 
bzw. zur Erzieherin attraktiver machen soll. Dazu stellt das BMFSFJ bis zum Jahr 2022 300 Milli-
onen Euro für die Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen zur Verfügung. Mit dem Modell-
projekt unterstützt der Bund finanziell 5.000 Ausbildungsstellen für Erzieherinnen und Erzieher. 
Bisher bekommt ein Großteil der Anwärter für diesen Beruf während der Ausbildungszeit kein 
Geld, teilweise müssen die Auszubildenden sogar noch Schulgeld zahlen. Um die Erzieherausbil-
dung konkurrenzfähiger im Vergleich zu anderen vergüteten Ausbildungen zu machen, sollen in 
den Ausbildungsjahrgängen 2019/20 und 2020/21 jeweils 2.500 Auszubildende gefördert wer-
den. Durch diese Anschubfinanzierung soll sichergestellt werden, dass die Träger der Kinderbe-
treuungseinrichtungen Zuschüsse erhalten, um Fachschülerinnen und Fachschüler für die ge-
samte Dauer ihrer Ausbildung zu vergüten. Die vollständige Finanzierung durch das BMFSFJ er-
folgt jedoch nur im ersten Ausbildungsjahr. 

„Die Träger übernehmen einen Eigenanteil an der Vergütung von 30 % im 2. Jahr und 70 % im 3. 
Jahr (teilweise Refinanzierung über Personalschlüssel möglich).  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler erhalten im 1. Jahr eine Ausbildungsvergütung von 1.140 
Euro (brutto) im Monat (im 2. Jahr 1.202 Euro, im 3. Jahr 1.303 Euro).“25 

 
Ebenda: Seite 14. 
                                     

25 BMFSFJ (2019). Bundesprogramm Fachkräfteoffensive Erzieherinnen/Erzieher, Seite 12.. 
https://www.bmfsfj.de/blob/131404/18d38040fe0b1661dc0550d1db189349/fachkraefteoffensive-erzieherinnen-
erieher-giffey-data.pdf 
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5. Tariflöhne für Erzieher/innen 

Die nachfolgende Tabelle enthält die für das Jahr 2020 vorgesehenen TVöD-Tariflöhne. 26 Es muss 
jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Entlohnung bei anderen (kirchlichen, privaten) Trä-
gern von Kinderbetreuungseinrichtungen von der Tarifstruktur abweichen kann. 

 

                                     

26 Öffentlicher Dienst news (2018). Gehalt für Erzieherinnen 2019 und 2020: So viel verdienen Erzieher, Kinder-
gärtner und Kinderpfleger. https://oeffentlicher-dienst-news.de/gehalt-tvoed-sue-erzieherinnen-so-viel-verdie-
nen-erzieher-kindergaertner-kinderpfleger/ 
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6. Aus- und Weiterbildung zum Beruf Erzieher/in 

Die Bundesagentur für Arbeit bietet in ihrem Internetportal „berufenet“ eine Fülle von Informati-
onen zum Beruf Erzieher/in. Sie umfasst die Bereiche Zugangsvoraussetzungen, Ausbildung, Tä-
tigkeit und Perspektiven. 

6.1. Die Tätigkeit im Überblick 

„Erzieher/innen betreuen und fördern Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Sie sind vor 
allem in der vorschulischen Erziehung, in der Kinder- und Jugendarbeit sowie in der Heimerzie-
hung tätig. 

Die Ausbildung im Überblick 

Erzieher/in ist eine landesrechtlich geregelte schulische Aus- bzw. Weiterbildung an Fachschu-
len, Fachakademien und Berufskollegs. 

Sie dauert in Vollzeit 2-4 Jahre, in Teilzeit 3-6 Jahre und führt zu einer staatlichen Abschlussprü-
fung. Andere landesrechtlich geregelte Aus- und Weiterbildungen im Bereich Erziehung dauern 
in Teilzeit 15 Monate bis 36 Monate und führen zu einer staatlichen Abschlussprüfung bzw. ei-
nem Zertifikat. 

Typische Branchen 

Erzieher/innen finden Beschäftigung 

- in Kindergärten, Kinderkrippen und Horten, 
- in Kinder-, Jugendwohn- und Erziehungsheimen, 
- in Familienberatungs- und Suchtberatungsstellen, 
- in Tagesstätten oder Wohnheimen für Menschen mit Behinderung, 
- in Erholungs- und Ferienheimen.“27 

6.2. Zugang zur Ausbildung 

„Vorausgesetzt werden in der Regel ein mittlerer Bildungsabschluss und entweder eine abge-
schlossene Ausbildung z.B. in einem (sozial)pädagogischen, sozial- oder familienpflegerischen 
Ausbildungsberuf oder eine mehrjährige für die Aus- bzw. Weiterbildung förderliche Berufstätig-
keit. 

Alternativ ist der Zugang auch mit Hochschulreife oder Fachhochschulreife in Verbindung mit 
einer mehrmonatigen einschlägigen praktischen Tätigkeit möglich. 

                                     

27 Bundesagentur für Arbeit (2019). Erzieher/in. https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/in-
dex?path=null/suchergebnisse/kurzbeschreibung&dkz=9162&such=Erzieher 
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Je nach Bundesland können abweichende schulische Voraussetzungen sowie z.B. ein ärztliches 
Attest über die gesundheitliche Eignung, ein erweitertes Führungszeugnis oder auch ein Vertrag 
über die praktische Ausbildung bzw. ein Arbeitsvertrag mit einer geeigneten, z.B. sozial- oder 
heilpädagogischen, Einrichtung gefordert werden.“28 

6.3. Schulische Vorkenntnisse 

„Vertiefte Kenntnisse in folgenden Schulfächern bilden gute Voraussetzungen für eine erfolgrei-
che Ausbildung: 

Deutsch: 

Erzieherinnen und Erzieher vermitteln erste Lese- und Schreibkenntnisse, wirken bei der Sprach- 
und Sprecherziehung mit oder unterstützen bei Hausarbeiten. Gute Deutschkenntnisse sind hier-
für unerlässlich. 

Kunst: 

Angehende Erzieher/innen leiten Kinder zum Basteln und Malen an. Dabei sollten sie neben 
künstlerischen Fähigkeiten auch Kunstwissen mitbringen, um Kindern und Jugendlichen z.B. be-
rühmte Gemälde erläutern zu können. 

Musik: 

Musik spielt in der Ausbildung von Erziehern und Erzieherinnen eine große Rolle. Zusammen 
mit ihren Schützlingen singen und musizieren sie. Musikalisches Interesse ist dafür erforderlich, 
die Beherrschung eines Musikinstruments hilfreich. 

Pädagogik/Psychologie: 

Um Kinder angemessen betreuen und fördern zu können, sind pädagogische Fähigkeiten sowie 
Kenntnisse in Psychologie von Vorteil. 

Hauswirtschaftslehre: 

Die Auszubildenden kümmern sich z.B. um die Zubereitung der Mahlzeiten. Dafür sind Vor-
kenntnisse aus dem Fach Hauswirtschaftslehre nützlich.“29 

                                     

28 Bundesagentur für Arbeit (2019). Zugang zur Ausbildung. https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe-
net/faces/index?path=null/suchergebnisse/kurzbeschreibung/zugangzurausbildung&dkz=9162&such=Erzieher 

29 Bundesagentur für Arbeit (2019). Schulische Vorkenntnisse. https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe-
net/faces/index?path=null/suchergebnisse/kurzbeschreibung/schulischevorkenntnisse&dkz=9162&such=Erzie-
her 
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6.4. Ausbildungsinhalte 

„Während des theoretischen und praktischen Unterrichts lernt man beispielsweise: 

was man über den Einfluss von sozioökonomischen Bedingungen, kulturell und religiös beding-
ten, lebensweltlichen, sozialen und institutionellen Normen und Regeln auf das Verhalten und 
Erleben von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen wissen muss 

wie man pädagogische Beziehungen zu Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gestal-
tet, 

wie individuelle Entwicklungs- und Bildungsprozesse angeregt, unterstützt und gefördert werden 
können, 

was bei Gruppenaktivitäten und Gruppenarbeit zu beachten ist, 

wie man mit Eltern, Bezugspersonen und anderen Institutionen zusammenarbeitet, 

wie Konzepte und Prozesse im Team entwickelt und umgesetzt werden, 

was man über die rechtlichen, finanziellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Insti-
tution wissen muss, 

wie man mit anderen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Fachdiensten und Bildungsin-
stitutionen kooperiert, 

Während der Aus- bzw. Weiterbildung werden auch allgemeinbildende Fächer wie Deutsch, Eng-
lisch, Wirtschafts- und Sozialkunde sowie Religionslehre unterrichtet. 

Praktika 

Bei Praktika werden die theoretischen Inhalte in sozialpädagogischen Einrichtungen umgesetzt 
und angewendet. Die Schüler/innen sammeln Erfahrungen in den berufstypischen Arbeitsmetho-
den und gewinnen einen Überblick über Aufbau und Ablauforganisation der jeweiligen Einrich-
tung. 

Zusatzkenntnisse 

Je nach Angebot der einzelnen Schulen werden Zusatzkenntnisse vermittelt, die den Erwerb der 
Fachhochschulreife bzw. der allgemeinen Hochschulreife ermöglichen.“30 

 

                                     

30 Bundesagentur für Arbeit (2019). Ausbildungsinhalte. https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/in-
dex?path=null/suchergebnisse/kurzbeschreibung/ausbildungsinhalte&dkz=9162&such=Erzieher 
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6.5. Ausbildungsaufbau 

„Zeitrichtwerte in Stunden 

Fachrichtungsübergreifender Lernbereich: mindestens 360 Stunden 

Fachrichtungsbezogener Lernbereich: mindestens 1.800 Stunden 

Praxis in sozialpädagogischen Tätigkeiten: mindestens 1.200 Stunden 

Gesamtstundenzahl: mindestens 3.600 Stunden 

Die Angebote der einzelnen Bildungsstätten können hiervon abweichen. 

Beispiel für die Stundenverteilung 

Pflichtbereich 

I. Fachrichtungsübergreifender Lernbereich: 

Deutsch: 160 Stunden 

Fremdsprache: 160 Stunden 

Soziologie/Politik: 160 Stunden 

Religion/Ethik: 80 Stunden 

Fachrichtungsübergreifender Bereich insgesamt: 560 Stunden 

II. Fachrichtungsbezogener Lernbereich: 

Sozialpädagogische Grundlagen: 400 Stunden 

Sozialpädagogische Konzepte und Strategien: 240 Stunden 

Ökologie/Umwelt- und Gesundheitspädagogik: 80 Stunden 

Religionspädagogik: 80 Stunden 

Recht/Organisation/Verwaltung: 160 Stunden 

Medien sozialpädagogischen Handelns (z.B. Kinder- und Jugendliteratur, Musik, Spiel, Bewe-
gung, Gestaltung, AV-Medien): 800 Stunden 

Sozialpädagogische Praxis (Begleit- oder Blockpraktika): 460 Stunden 

Wahlpflichtbereich: 240 Stunden 
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Fachrichtungsbezogener Bereich insgesamt: 2.460 Stunden 

Pflichtbereich insgesamt: 3.020 Stunden 

Wahlfächer 

Wahlunterricht insgesamt: 160 Stunden 

Gesamtstundenzahl: 3.180 Stunden 

Das Berufspraktikum mit 160 Stunden Begleitunterricht und Praxisbetreuung findet im 3. Ausbil-
dungsabschnitt statt.“31 

6.6. Finanzielle Aspekte 

Ausbildungsvergütung 

„Der Besuch von schulischen Einrichtungen der Aus- bzw. Weiterbildung wird nicht vergütet. 

Die Praktikumsphasen während der schulischen Aus- bzw. Weiterbildung werden ggf. vergütet. 

An Einrichtungen des öffentlichen Dienstes oder an Einrichtungen von Trägern, die sich an die 
tariflichen Vereinbarungen des öffentlichen Dienstes anlehnen, erhalten Auszubildende bei-
spielsweise folgende Entgelte (monatlich brutto):32 

1. Ausbildungsjahr: € 1.141 

2. Ausbildungsjahr: € 1.202 

3. Ausbildungsjahr: € 1.303 

Das für die staatliche Anerkennung erforderliche Berufspraktikum wird mit einem Praktikums-
entgelt vergütet; dieses beträgt in kommunalen Einrichtungen € 1.602 pro Monat.33 

Hinweis: Diese Angaben dienen der Orientierung. Ansprüche können daraus nicht abgeleitet 
werden. 

Ausbildungskosten 

                                     

31 Bundesagentur für Arbeit (2019). Ausbildungsaufbau. https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/in-
dex?path=null/suchergebnisse/kurzbeschreibung/ausbildungsaufbau&dkz=9162&such=Erzieher 

32 Quelle: Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) 

33 Quelle: Tarifvertrag für Praktikantinnen und Praktikanten des öffentlichen Dienstes (TVPöD) 
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Die Ausbildung an öffentlichen Schulen ist für die Schüler/innen in der Regel kostenfrei, jedoch 
fallen ggf. Aufnahme- und Prüfungsgebühren an. Private Schulen erheben dagegen meist Lehr-
gangsgebühren. 

Ggf. entstehen weitere Kosten, z.B. für Lernmittel, Fahrten zur Ausbildungsstätte oder für aus-
wärtige Unterbringung. 

Förderungsmöglichkeiten 

Unter bestimmten Bedingungen können Schüler/innen, die an einer berufsbildenden Ausbildung 
teilnehmen, eine Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) erhalten. 

Erzieherweiterbildungen können gemäß Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz finanziell geför-
dert werden.“34 

6.7. Anpassungsweiterbildung 

„Anpassungsweiterbildung hilft, das berufliche Wissen aktuell zu halten und an neue Entwick-
lungen anzupassen (z.B. in den Bereichen Pädagogik, Jugendarbeit, Elternberatung, Psycholo-
gie).“ 

Zur Anzeige der Angebote zur Anpassungsweiterbildung kann man 1 von 14 Themenfeldern im 
Beruf Erzieher/in auswählen.35 

6.8. Aufstiegsweiterbildung 

„Aufstiegsweiterbildung bietet die Möglichkeit, beruflich voranzukommen und in Führungsposi-
tionen zu gelangen (z.B. durch eine Weiterbildung als Fachwirt/in für Erziehungswesen oder als 
Motopäde/Motopädin). 

Ein Studium eröffnet weitere Berufs- und Karrierechancen (z.B. durch einen Bachelorabschluss 
im Studienfach Erziehungs- und Bildungswissenschaft oder Soziale Arbeit). 

Unter bestimmten Voraussetzungen ist auch ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung ein 
Studium möglich.“36 

                                     

34 Bundesagentur für Arbeit (2019). Finanzielle Aspekte. https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/in-
dex?path=null/suchergebnisse/kurzbeschreibung/finanzielleaspekte&dkz=9162&such=Erzieher 

35 Bundesagentur für Arbeit (2019). Anpassungsweiterbildung. https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe-
net/faces/index?path=null/kurzbeschreibung/anpassungsweiterbildung&dkz=9162&such=Erzieher%2Fin 

36 Bundesagentur für Arbeit (2019). Aufstiegsweiterbildung. https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/in-
dex?path=null/suchergebnisse/kurzbeschreibung/aufstiegsweiterbildung&dkz=9162&such=Erzieher 
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6.9. Weitere Datenbanken zur Aus- und Weiterbildung 

WiFF-Datenbank zur Aus- und Weiterbildung in der Frühpädagogik 

„Ausbildungs- und/oder Weiterbildungsanbieter in der Frühpädagogik haben die Möglichkeit, 
Ihre Einrichtung und inhaltlichen Schwerpunkte über die WiFF-Anbieterdatenbank zu veröffent-
lichen. Recherchiert werden kann nach Anbietertypen, Aus- und Weiterbildungsformaten und 
Bundesland.“37 

 

                                     

37 Deutscher Bildungs Server (2019). WiFF-Datenbank zur Aus- und Weiterbildung in der Frühpädagogik. 
https://www.bildungsserver.de/onlineressource.html?onlineressourcen_id=44508 
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Datenbank der Aus- und Weiterbildungsanbieter 

„In der WiFF-Datenbank präsentieren derzeit 328 Anbieter ihre Einrichtung(darunter 52 Berufs-
fachschulen) und deren Schwerpunkte. Über die Suchmaske kann man nach verschiedenen Kri-
terien passende Formate recherchieren.“38 

7. Ausbildung zum Sozialassistent/in 

Die Tätigkeit im Überblick 

„Sozialassistenten und -assistentinnen arbeiten in der Familien-, Heilerziehungs- und Kinder-
pflege, wo sie hilfsbedürftige Personen betreuen, unterstützen und fördern. 

Sozialassistent/in ist eine landesrechtlich geregelte schulische Ausbildung an Berufsfachschulen 
.Sie dauert i.d.R. 2 Jahre und führt zu einer staatlichen Abschlussprüfung. 

Darüber hinaus gibt es Ausbildungen, die nach internen Regelungen der Bildungsanbieter durch-
geführt werden. 

Typische Branchen  

Sozialassistenten und -assistentinnen finden Beschäftigung 

in Wohn- und Pflegeheimen für betreuungsbedürftige Menschen, 
in Einrichtungen zur Betreuung und Pflege von Menschen mit Behinderung, 
bei ambulanten sozialen Diensten, 
in Kindergärten und –horten, 
in Privathaushalten betreuungsbedürftiger Personen.“39 
Zugang zur Ausbildung 

„Vorausgesetzt wird in der Regel die beendigte Vollzeitschulpflicht, ein Hauptschulabschluss o-
der ein mittlerer Bildungsabschluss. 

Je nach Bundesland können abweichende schulische Voraussetzungen sowie z.B. ein ärztliches 
Attest über die gesundheitliche Eignung oder ein Führungszeugnis gefordert werden. 

Informationen über die Zugangsvoraussetzungen für die Ausbildung in den einzelnen Bundes-
ländern finden sich unter: 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/sucheAZ/kurzbeschrei-
bung/zugangzurausbildung&dkz=9031&let=S 

                                     

38 Datenbank der Aus- und Weiterbildungsanbieter. https://www.weiterbildungsinitiative.de/nc/studium-und-
weiterbildung/anbieter/ 

39 Bundesagentur für Arbeit (2019). Sozialassistent/in. https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/in-
dex?path=null/sucheAZ/kurzbeschreibung&dkz=9031&let=S 



 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Dokumentation 
WD 8 - 3000 - 153/19 

Seite 32 

Erweiterte Informationen - Zugangsvoraussetzungen für die Ausbildung 

Die fachliche und persönliche Eignung der Bewerber/innen wird meist anhand der schriftlichen 
Bewerbungsunterlagen und in einem persönlichen Gespräch geprüft. Gelegentlich werden auch 
schriftliche Aufnahmeprüfungen durchgeführt. Darüber hinaus kann der schulische Leistungs-
stand entscheidend sein. Auch die Reihenfolge der Anmeldungen kann eine Rolle spielen. Ju-
gendliche unter 18 Jahren müssen ggf. eine ärztliche Bescheinigung über eine Erstuntersuchung 
vorlegen.“40 

Ausbildungsdauer 

„Die Ausbildungsdauer beträgt in der Regel 2 Jahre (Vollzeit). 

Informationen zur Ausbildungsdauer in den einzelnen Bundesländern finden sich unter: 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/sucheAZ/kurzbeschrei-
bung/ausbildungsdauerabschluss&dkz=9031&let=S 

Abschluss-/Berufsbezeichnungen 

Die Ausbildung ist nur in den genannten Bundesländern rechtlich geregelt und führt dort zu fol-
genden Abschlussbezeichnungen: 

Baden-Württemberg: 

Staatlich anerkannter Alltagsbetreuer/Staatlich anerkannte Alltagsbetreuerin 
Bayern: 

Staatlich geprüfter Sozialbetreuer und Pflegefachhelfer/Staatlich geprüfte Sozialbetreuerin und 
Pflegefachhelferin 
Berlin, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt: 

Staatlich geprüfter Sozialassistent/ Staatlich geprüfte Sozialassistentin 
Brandenburg: 

Sozialassistent/Sozialassistentin 
Thüringen: 

Staatlich geprüfter Sozialassistent/ Staatlich geprüfte Sozialassistentin 
Staatlich geprüfter Sozialbetreuer /Staatlich geprüfte Sozialbetreuerin 

                                     

40 Bundesagentur für Arbeit (2019). Zugang zur Ausbildung. https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe-
net/faces/index?path=null/sucheAZ/kurzbeschreibung/zugangzurausbildung&dkz=9031&let=S 
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Abschlussbezeichnungen werden ggf. mit Angabe des Ausbildungsschwerpunkts geführt. 

Alternativ kann die Ausbildung nach internen Regelungen der Bildungsanbieter durchgeführt 
werden. Die Abschlussbezeichnungen können von den oben genannten abweichen.“41 

8. Tariflöhne für Sozialassistenten/innen42 

Während der schulischen Ausbildung erhält ein Auszubildender bzw. eine Auszubildende keine 
Vergütung. Es besteht jedoch die Möglichkeit zur Förderung durch BAföG und das sogenannte 
Meister-BAföG (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG). 

Eine Förderung durch die Agentur für Arbeit ist ggf. ebenso möglich, wenn die Ausbildung zur 
Staatlich anerkannten Erzieherin/zum Staatlich anerkannten Erzieher gemäß § 85 SGB III für die 
Förderung der beruflichen Weiterbildung dient. 

Das Sozialassistent-Gehalt ist davon abhängig, ob man die schulische Ausbildung zum Sozialas-
sistent abgeschlossen hat oder den Beruf ohne eine solche Ausbildung ausübt. Mit Berufsausbil-
dung liegt das durchschnittliche Brutto-Gehalt als Sozialassistent bei 2.883 Euro im Monat – bei 
einer Vollzeitstelle also bei einem Stundenlohn von 16,76 Euro. Ohne eine Berufsausbildung 
liegt Dein Gehalt mit 2.310 Euro rund 20 Prozent unter dem Gehalt mit Ausbildung. Der Stun-
denlohn beträgt hier 13,43 Euro.43 

Gehalt nach Bundesland 

Ein ausschlaggebender Faktor für die Höhe des Sozialassistent-Gehalts ist, in welchem Bundes-
land sich der Arbeitgeber befindet. So liegt das Sozialassistenten-Gehalt in den alten Bundeslän-
dern - also Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein - mit durchschnittlich 2.364 Euro 
rund 23 Prozent über dem Gehalt der neuen Bundesländer liegt. Hier verdienen Sozialassistenten 
im Schnitt 1.919 Euro im Monat, wobei Berlin mit einem durchschnittlichen Sozialassistent-Ge-
halt von 2.257 Euro hier heraussticht. 

Mit dem höchsten Einkommen können Sozialassistenten in Hamburg rechnen: Durchschnittlich 
verdienen sie in der Hansestadt 2.576 Euro im Monat. Das Schlusslicht bildet mit 1.801 Euro 
Mecklenburg-Vorpommern - Sozialassistenten verdienen hier im Schnitt 30 Prozent weniger als 
ihre Kollegen in Hamburg. 

                                     

41 Bundesagentur für Arbeit (2019). Ausbildungsdauer. https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/in-
dex?path=null/sucheAZ/kurzbeschreibung/ausbildungsdauerabschluss&dkz=9031&let=S 

42 Das Kapitel 8 ist eine Zusammenfassung von: Mystipendium (2019). Was verdient ein Sozialassistent? 
https://www.mystipendium.de/berufe/sozialassistent/gehalt 

43 Vergleiche: Ebenda. 
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Gehalt nach Unternehmensgröße 

Eine weitere entscheidende Rolle bei der Höhe des Einkommens spielt die Größe des potenziel-
len Arbeitgebers. Generell verdient man als Sozialassistent bei kleineren Unternehmen weniger, 
als wenn man bei einem großen Betrieb beschäftigt ist. Bei einem kleinen Unternehmen kann 
man mit einem durchschnittlichen Einkommen von 1.631 Euro im Monat rechnen, während man 
bei einem mittleren Unternehmen mit 2.202 Euro im Monat schon 35 Prozent mehr verdient. 

Bei einem großen Betrieb liegt der durchschnittliche Verdienst als Sozialassistent wiederum bei 
2.684 Euro im Monat und somit rund 22 Prozent über dem Sozialassistent-Gehalt bei mittleren 
Unternehmen und fast 65 Prozent über dem Gehalt, welches Sozialassistenten bei einem kleinen 
Betrieb erhalten.44 

Gehalt nach Geschlecht 

Weibliche Sozialassistenten verdienen durchschnittlichen 2.189 Euro im Monat, während das 
Sozialassistent-Gehalt ihrer männlichen Kollegen durchschnittlich bei 2.643 Euro liegt – männli-
che Sozialassistenten verdienen im Schnitt also rund 21 Prozent mehr. Laut einer Auswertung 
der Bundesagentur für Arbeit sind 70 Prozent der Arbeitskräfte in Berufen in der Haus- und Fa-
milienpflege - zu denen der Beruf des Sozialassistenten zählt - weiblich, während 30 Prozent 
männlich sind. 

Gehalt nach Berufserfahrung 

                                     

44 Vergleiche: Ebenda. 

Bundesland Monatsgehalt

Mecklenburg-Vorpommern 1.801 €

Sachsen-Anhalt 1.848 €

Thüringen 1.850 €

Brandenburg 1.871 €

Sachsen 1.890 €

Schleswig-Holstein 2.125 €

Niedersachsen 2.203 €

Saarland 2.235 €

Berlin 2.257 €

Rheinland-Pfalz 2.263 €

Nordrhein-Westfalen 2.364 €

Bremen 2.413 €

Bayern 2.422 €

Baden-Württemberg 2.504 €

Hessen 2.539 €

Hamburg 2.576 €
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Je mehr Berufserfahrung man hat, desto höher fällt das Gehalt als Sozialassistent in der Regel aus. 
Dabei liegt das durchschnittliche Einstiegsgehalt bei rund 1.986 Euro im Monat. Nach drei bis 
vier Jahren im Beruf sollte das Sozialassistent-Gehalt bereits auf 2.114 Euro angestiegen sein, was 
einen Anstieg von 6,5 Prozent bedeutet. Nach sieben bis acht Berufsjahren sollte der Verdienst 
bei 2.303 Euro (16 Prozent über dem Einstiegsgehalt) und weitere zehn Jahre später bei 2.643 
Euro (33 Prozent über Deinem Einstiegsgehalt) liegen. 

Nach 30 Jahren als Sozialassistent sollte das Einkommen von durchschnittlich 2.767 Euro im Mo-
nat betragen. Dies entspricht einen Gehaltsanstieg von 781 Euro bzw. 40 Prozent.45 

 

 

 

*** 

 

  

                                     

45 Vergleiche: Ebenda. 
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9. Anlagen 
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Ebenda: Seite 311. 
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Ebenda: Seite 323. 
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Ebenda: Seite 324. 
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Ebenda: Seite 327. 

 


